










Konzeption des Studiengangs Pflegepädagogik an der Fachhochschule Bielefeld 
Beate Rennen-Allhoff 

• Praktikum im Hauptstudium alternativ in Fort- und Weiterbildung und Pra-
xisanleitung

Zunächst war im Hauptstudium verbindlich ein ergänzendes Praktikum in der 
Fort- und Weiterbildung vorgesehen, in diesem Rahmen war auch eine Teilprü­
fung im Fach „Unterrichtspraxis" zu absolvieren. Aus zwei Gründen wurde be­
schlossen, hier eine Alternative zu bieten: Zum einen zeichneten sich Probleme 
bei der Gewinnung einer ausreichenden Zahl geeigneter Praxiseinrichtungen ab, 
zum anderen stellt die Praxisanleitung ein wichtiges mögliches Tätigkeitsfeld dar, 
das bislang nicht intensiver durch ein Praktikum erprobt werden konnte. Diese 
Entscheidung machte es notwendig, die Lehrveranstaltung „Praxisanleitung" im 
Studienverlaufsplan vorzuverlegen. Wegen der Heterogenität der Praktikumsbe­
dingungen wurde außerdem auf die entsprechende Teilprüfung verzichtet, so daß 
sich die Prüfung „Unterrichtspraxis" jetzt ausschließlich auf Unterricht in der 
Pflege-Ausbildung bezieht und nur noch aus zwei Teilprüfungen besteht. 

• Leistungsnachweis Begutachtung
Zur Erweiterung der späteren Einsatzmöglichkeiten wurde zusätzlich ein Lei­
stungsnachweis in „Begutachtung" vorgesehen; auf den stattdessen ursprünglich
eingeplanten Leistungsnachweis in „Dokumentation/Informationssysteme" wird
in Zukunft verzichtet, die entsprechende Veranstaltung wird in den Prüfungsbe­
reich „Pflege" im Hauptstudium integriert. Diese Änderung geht auf die durch
das Pflegeversicherungsgesetz eröffneten Beschäftigungsmöglichkeiten bei Me­
dizinischen Diensten der Krankenkassen zurück.

• Verzicht auf einige Testate
Da die Erreichung der mit den einzelnen Lehrveranstaltungen verbundenen Lern­
ziele in der Regel durch Fachprüfungen oder Leistungsnachweisen überprüft wird,
wurde auf Anwesenheitsverpflichtung in den Lehrveranstaltungen soweit wie
möglich verzichtet.

Bielefeld, Oktober 1998 
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Konzeption des Studiengangs Pflegepädagogik an der Fachhochschule Bielefeld 

Beate Rennen-Allhoff 

neue wissenschaftliche Erkenntnisse und Wandlungen des Berufsfeldes konstruk­
tiv im Hinblick auf ihren Aufgabenbereich zu verarbeiten. 

Auf diesem Hintergrund wurde von Berufsverbänden der Pflege und von Lehre­
rinnen und Lehrern für Pflegeberufe eine hochschulische Ausbildung der Lehr­
kräfte gefordert, wie sie in anderen Bereichen selbstverständlich ist. Wenn man 
von Traditionen im Pflegebereich absieht, läßt sich auch schwerlich ein sachlicher 
Grund dafür finden, daß Einzelhandelskaufleute, Friseurinnen und Installateure 
von akademisch qualifizierten hauptberuflichen Lehrkräften unterrichtet werden 
sollten, Pflegende hingegen nicht. 

Strittig ist, welcher Hochschultyp für die Ausbildung der Lehrkräfte für Pflegebe­
rufe zuständig sein soll. Während etwa der Bundesausschuß der Länderarbeits­
gemeinschaften der Lehrerinnen und Lehrer für Pflegeberufe, die Robert-Bosch­
Stiftung und die Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokratinnen und Sozialdemo­
kraten im Gesundheitswesen (Bundesvorstand der ASG, o.J.) für eine universitäre 
Ausbildung plädieren und die Kultusministerkonferenz Pflege in den Katalog der 
beruflichen Fachrichtungen für das universitäre Lehramtsstudium aufgenommen 
hat, hat der Wissenschaftsrat für eine Ausbildung an Fachhochschulen votiert, 
und der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie 
hat sich 1996 für eine Verlagerung der gesamten Lehrerausbildung an Fachhoch­
schulen ausgesprochen. 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat sich entschlossen, die Ausbildung der Lehr­
kräfte für den Pflegebereich an Fachhochschulen anzusiedeln. Das bietet die 
Chance, auf der Basis der Erfahrungen mit der üblichen Lehrerausbildung einer­
seits, mit den spezifischen Weiterbildungslehrgängen für Pflegelehrkräfte ande­
rerseits den Ausbildungsgang neu zu konzipieren. Wie tragfähig dieses Konzept 
ist, wird die umfangreiche Evaluation des Studiengangs zeigen. 
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Konzeption des Studiengangs Pflegepädagogik an der Fachhochschule Bielefeld 
Beate Rennen-Allhoff 

4. Inhalte des Studiums

Die Inhalte des Pflegepädagogik-Studiums sollen im Hinblick auf die im voran­
gegangenen Kapitel differenzierten Aspekte berufspädagogischer Qualifikation 
erläutert werden. 

4.1 Pflegepraxis der Auszubildenden und Berufstätigen in der Berufsgruppe 
Pflege 

Dieser Bereich nimmt in dem vorliegenden Konzept breiten Raum ein, und zwar 
in zweifacher Weise: 

• durch den Abschluß einer pflegerischen Berufsausbildung und
• durch eine systematische Erweiterung und Vertiefung der Kenntnis-

se und der Erfahrungen in pflegerischen Arbeitsfeldern.

Eingangsvoraussetzung für den Ausbildungsbestandteil Studium ist eine abge­
schlossene mindestens dreijährige Berufsausbildung in der Kranken-, Kinderkran­
ken- oder Entbindungspflege oder eine mindestens zweijährige abgeschlossene 
Ausbildung in der Altenpflege. Hierdurch sind gründliche Erfahrungen in minde­
stens einem speziellen Teilbereich der Pflege gewährleistet. Im Hinblick auf das 
Studienziel - Lehrkraft für eine Berufsgruppe, nicht für einen Einzelberuf - muß 
diese Erfahrung im Verlauf des Studiums systematisch erweitert werden. Zu die­
sem Zweck war ursprünglich unter anderem ein ergänzendes Pflegepraktikum in 
einem anderen als dem Bereich, in dem die Ausbildung absolviert worden war, 
vorgesehen. Diese Regelung hat sich jedoch nicht bewährt, der Lernerfolgt wurde 
von den Beteiligten als zu gering im Verhältnis zum Aufwand angesehen. Wie 
andere Hochschulen auch mußten wir feststellen, daß Praktika nur dann sinnvoll 
sind, wenn sie von der Hochschule intensiv vor- und nachbereitet werden, was bei 
der Heterogenität der Praktikumsstellen schwierig war. Wir entschlossen uns des­
halb, die Inhalte in das eigentliche Studium zu integrieren. 

Der Ausgestaltung des Bereichs Pflegepraxis wurde dabei das in Abbildung 2 
dargestellte systemische Modell pflegerischen Handelns zugrunde gelegt: 
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4.2 Fachwissenschaften 

Bezugswissenschaft ist zunächst für alle Studierenden die Pflegewissenschaft, 
hinzu kommen in den Vertiefungsbereichen des Hauptstudiums dann Ausschnitte 
aus weiteren Fachdisziplinen. 

Pflegewissenschaft wird als Handlungswissenschaft verstanden, die dazu beitra­
gen soll, ,,pflegerisches Erfahrungswissen begrifflich zu fassen, zu ordnen, zu 
überprüfen und weiterzugeben" (Robert-Bosch-Stiftung, 1996, S. 10). Die Gren­
zen zum Bereich Pflegepraxis sind damit fließend. Pflegewissenschaft wird als 
empirische Wissenschaft aufgefaßt. Dabei handelt es sich gegenwärtig allerdings 
noch mehr um ein Programm als um ein bearbeitetes Feld: Empirische Ergebnisse 
liegen nur vereinzelt und vor allem aus dem englischsprachigen Raum vor, die 
,,Pflegetheorien" sind weitgehend normativ und nicht auf empirische Überprü­
fung ausgerichtet. 

Aus diesem Stand der Wissenschaft werden für die Konzeption des Studiums fol­
gende Konsequenzen gezogen: 

• Um die bisher vereinzelt vorliegenden und vor allem um die zukünftig zu
erwartenden empirischen Untersuchungen verstehen und beurteilen zu
können und um eigene kleine Projekte durchführen und auswerten zu
können, müssen methodische Grundlagen vermittelt werden. Hierzu ge­
hören Fragen der Anlage von Untersuchungen (Untersuchungsdesign),
quantitativer und qualitativer Erhebungsmethoden, der statistischen
Auswertung und des Einsatzes von EDV sowie eine Einführung in Wis­
senschaftstheorie und in wissenschaftliches Arbeiten (Bibliotheksbenut­
zung, Literaturdatenbanken, Anfertigung schriftlicher und mündlicher
Arbeiten).

• Diese Kenntnisse werden in Veranstaltungen zur Pflegeforschung, die
z.T. auch projektorientiert durchgeführt werden können, wieder aufge­
griffen.

• Da die Fachliteratur weitgehend in Englisch verfaßt ist, ist ein Leistungs­
nachweis in Fachenglisch verpflichtend. Ziel der entsprechenden Veran­

staltung ist das Verständnis englischsprachiger Text; die Veranstaltung
soll auch dazu dienen, motivationale Hemmnisse gegenüber der Lektüre
fremdsprachiger Texte zu überwinden.

• Die vorliegenden Pflegetheorien und -modelle sollen die Studierenden
in ihrem Geltungsanspruch und ihren Kernaussagen kennen und im Hin­
blick auf ihre empirische Überprüfbarkeit und Überprüftheit diskutieren
können. Sie sollen sich außerdem mit Pflege unter historischer, interna­
tionaler, tätigkeitsbezogener und berufspolitischer Perspektive im Studi­
um auseinandersetzen.
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Anhang 

Diplomprüfungsordnung für den Studiengang 

Pflegepädagogik an der Fachhochschule Bielefeld 

Studienordnung für den Studiengang Pflegepädagogik 

an der Fachhochschule Bielefeld 
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(3) Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses sorgt dafür, daß dem Prüfling die Namen der Prüfenden rechtzeitig 
bekanntgegeben werden. Die Bekanntgabe soll zugleich mit der Zulassung zur Prüfung, in der Regel mindestens zwei Wochen 
vor der Prüfung oder der Ausgabe der Diplomarbeit, erfolgen. Die Bekanntmachung durch Aushang ist ausreichend. 

§ 8
Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 

( 1) Einschlägige Studienzeiten an anderen Fachhochschulen oder in entsprechenden Studiengängen an anderen Hochschulen im
Geltungsbereich des Grundgesetzes sowie dabei erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden von Amts wegen
angerechnet.

(2) Studienzeiten in anderen Studiengängen sowie dabei erbrachte Studienleistungen werden von Amts wegen angerechnet,
soweit ein fachlich gleichwertiges Studium nachgewiesen wird. Studienzeiten an anderen Hochschulen im Geltungsbereich des
Grundgesetzes sowie dabei erbrachte Studienleistungen werden von Amts wegen angerechnet, soweit ein gleichwertiges
Studium nachgewiesen wird; Absatz 1 bleibt unberührt. Gleichwertige Studienzeiten und Studienleistungen an Hochschulen
außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes werden auf Antrag angerechnet; für die Gleichwertigkeit sind die von der
Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen maßgebend. Soweit
Äquivalenzvereinbarungen nicht vorliegen, entscheidet der Prüfungsausschuß über die Anrechnung. Im übrigen kann bei
Zweifeln in der Frage der Gleichwertigkeit die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört werden.

(3) Absatz 2 gilt in den dort genannten Fällen für die Anrechnung von Prüfungsleistungen entsprechend, sofern die
Gleichwertigkeit nachgewiesen wird.

( 4) In staatlich anerkannten Fernstudien erworbene Leistungsnachweise werden, soweit sie gleichwertig sind, als Studien- oder
Prüfungsleistungen sowie auf die Studienzeit angerechnet. Bei der Feststellung der Gleichwertigkeit sind gemeinsame
Beschlüsse der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz zu beachten.

(5) Über die Anrechnung nach den Absätzen 1 bis 4 entscheidet der Prüfungsausschuß, Im Zweifelsfall nach Anhörung von für
die Fächer zuständigen Prüfenden.

§ 9
Einstufungsprüfung 

( t) Studienbewerberinnen und -bewerber, die die für ein erfolgreiches Studium erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten auf
andere Weise als durch ein Studium erworben haben, sind nach dem Ergebnis einer Einstufungsprüfung aufgrund von § 45
FHG berechtigt, das Studium in einem dem Ergebnis entsprechenden Abschnitt des Studiengangs aufzunehmen, soweit nicht
Regelungen über die Vergabe von Studienplätzen entgegenstehen. Die Regelungen des Zulassungsrechts bleiben unberührt.

(2) Nach dem Ergebnis der Einstufungsprüfung können das Praxissemester und eine Praxistätlg�eit im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz
2t die Teilnahme an Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen und die entsprechenden Leistungsnachweise sowie
Prüfungsleistungen in Fachprüfungen ganz oder teilweise erlassen werden; dies gilt nicht für die Fachprüfungen, die nach der
Studienordnung und dem Studienplan in der Regel zum Ende des siebten Semesters stattfinden sollen. Über die Entscheidung
wird eine Bescheinigung ausgestellt. \

(3) Das Nähere über Art, Form und Umfang der Einstufungsprüfung regelt die Einstufungsprüfungsordnung für die Studiengänge
der Fachhochschule Bielefeld vom 23. Februar 198 7 (GABI. NW. S. 209) in der jeweils geltenden Fassung.

§ 10

Bewertung von Prüfungs- und Studienleistungen 

( t) Prüfungsleistungen sind durch Noten differenziert zu beurteilen. Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von
den Jeweiligen Prüfenden festgesetzt. In den Fällen des § 18 (Teilprüfungen) ergibt sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der
drei Einzelbewertungen.

(2) Sind mehrere Prüfende an einer Prüfung beteiligt, so bewerten sie die gesamte Prüfungsleistung gemeinsam, sofern nicht
nachfolgend etwas anderes bestimmt ist. Bel nicht übereinstimmender Beurteilung ergibt sich die Note aus dem
arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen.

(3) Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden:
1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt; 
3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht; 
4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt; 
5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht 

mehr genügt. 
Zur weiteren Differenzierung der Bewertung können um 0,3 verminderte oder erhöhte Notenziffern verwendet werden; die 
Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind ausgeschlossen. 

( 4) Bei der Bildung von Noten und Zwischenwerten ergibt ein rechnerischer Wert
bis 1, 5 die Note "sehr gut" 
über 1,5 bis 2,5 die Note "gut" 
über 2,5 bis 3,5 die Note "befriedigend" 
über 3,5 bis 4,0 die Note "ausreichend" 
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einen fachlich zuständigen Professor betreut werden kann. Die Diplomarbeit darf mit Zustimmung des vorsitzenden Mitglieds 
des Prüfungsausschusses in einer Einrichtung außerhalb der Hochschule durchgeführt werden, wenn sie dort ausreichend 
betreut werden kann. Den Studierenden ist die Gelegenheit zu geben, Vorschläge für den Themenbereich der Diplomarbeit 
zu machen. 

(3) Auf Antrag sorgt das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses dafür, daß die Studierenden rechtzeitig ein Thema für die
Diplomarbeit erhalten.

( 4) Die Diplomarbeit kann auch in Fonn einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende
Beitrag des einzelnen Prüflings aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die
eine eindeutige Abgrenzung ennöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Abs. 1
erfüllt.

§ 26 
Zulassung zur Diplomarbeit 

( 1 ) Zur Diplomarbeit wird zugelassen, wer 
1. die Diplomvorprüfung gemäß § 21 bestanden hat,
2. erfolgreich am Praxissemester teilgenommen hat,
3. das gern. § 4 Abs. 4 Ziff. 3 vorgeschriebene Fort- und Weiterbildungspraktikum erfolgreich abgeleistet hat,
4. die Zulassungsvoraussetzungen für die Fachprüfungen des Hauptstudiums gemäß § 14 Abs. 1 und 3 erfüllt,
5. die Fachprüfungen des Hauptstudiums bestanden hat, und
6. die Leistungsnachweise gemäß § 23 Abs. 3 erbracht hat.

(2) Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich an den Prüfungsausschuß zu richten. Dem Antrag sind folgende Unterlagen
beizufügen, sofern sie nicht bereits früher vorgelegt wurden:
1 . die Nachweise über die in Absatz 1 genannten Zulassungsvoraussetzungen,
2. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Bearbeitung einer Diplomarbeit und zur Ablegung der Diplomprüfung und 

gegebenenfalls einer Vor- oder Zwischenprüfung Im gleichen Studiengang.
Dem Antrag soll eine Erklärung darüber beigefügt werden, welche prüfende Person zur Ausgabe und Betreuung der 
Diplomarbeit bereit ist. 

(3) Der Antrag auf Zulassung kann schriftlich bis zur Bekanntgabe der Entscheidung über den Antrag ohne Anrechnung auf die
Zahl der möglichen Prüfungsversuche zurückgenommen werden.

( 4) Über die Zulassung entscheidet das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses und im Zweifelsfall der Prüfungsausschuß.
Die Zulassung ist zu versagen, wenn
a) die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt oder
b) die Unterlagen unvollständig sind oder
c) im Geltungsbereich des Grundgesetzes eine entsprechende Diplomarbeit ohne Wiederholungsmöglichkeit als "nicht

ausreichend" bewertet worden ist oder eine der in Absatz 2 Satz 2 Nr. 2 genannten Prüfungen endgültig nicht bestanden
wurde.

Im übrigen darf die Zulassung nur versagt werden, wenn der Prüfling im Geltungsbereich des Grundgesetzes seinen 
Prüfungsanspruch im gleichen Studiengang durch Versäumen einer Wiederholungsfrist verloren hat. 

§ 27
Ausgabe und Bearbeitung der Diplomarbeit 

( 1 ) Die Ausgabe der Diplomarbeit und die Festlegung d_er Bearbeitungszeit erfolgt über den Prüfungsausschuß. Als Zeitpunkt der 
Ausgabe gilt der Tag, an dem das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses das von der betreuenden Person gestellte 
Thema der Diplomarbeit der Kandidatin oder dem Kandidaten bekanntgibt; der Zeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 

(2) Die Bearbeitungszeit (Zeitraum von der Ausgabe bis zur Abgabe der Diplomarbeit) beträgt höchstens drei Monate, bei einem
empirischen Thema höchstens vier Monate. Das Thema und die Aufgabenstellung müssen so beschaffen sein, daß die
Diplomarbeit innerhalb der vorgesehenen Frist abgeschlossen werden kann. Im Ausnahmefall kann das vorsitzende Mitglied
des Prüfungsausschusses auf einen vor Ablauf der Frist gestellten Antrag die Bearbeitungszeit um bis zu vier Wochen
verlängern. Die die Diplomarbeit betreuende Person soll zu dem Antrag gehört werden.

( 3) Das Thema der Diplomarbeit kann nur einmal und nur Innerhalb der ersten vier Wochen der Bearbeitungszeit ohne Angabe
von Gründen zurückgegeben werden. Im Fall der Wiederholung gemäß § 1 1 Abs. 3 ist die Rückgabe nur zulässig, wenn bei 
der Anfertigung der ersten Diplomarbeit von dieser Möglichkeit kein Gebrauch gemacht worden Ist. 

( 4) § 1 5 Abs. 5 findet entsprechend Anwendung.

§ 28

Abgabe und Bewertung der Diplomarbeit 

( 1) Die Diplomarbeit Ist fristgemäß bei dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschusses abzuliefern. Der Zeitpunkt der
Abgabe ist aktenkundig zu machen; bei Zustellung der Arbeit durch die Post ist der Zeitpunkt der Einlieferung bei der Post
maßgebend. Bei der Abgabe der Diplomarbeit ist schriftlich zu versichern, daß die Arbeit • bei einer Gruppenarbeit der
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§8
Arten des Lehrangebots

( 1 ) Im notwendigen Lehrangebot ( § 4 Abs. 5 DPO) sind enthalten: 
Pflichtfächer, die in Pflichtlehrveranstaltungen und 
Wahlpflichtlehrveranstaltungen angeboten werden, 
Wahlprüfungsfächer, ein Wahlpflichtfach und Wahlfächer. 

(2) Die Pflichtfächer sind aus Anlage 1, die Bestandteil der
Studienordnung ist, ersichtlich. Sie werden durch Fachprüfungen (FP)
gern. §§ 13 ff. DPO und Leistungsnachweise (LN) gern. § 20 DPO
abgeschlossen.

(3) Wahlprüfungsfächer sind zwei Fächer, die als
Prüfungsfächer aus drei Wahlbereichen im Hauptstudium

(Vertiefungsbereich) gewählt werden. Die möglichen 

Wahlprüfungsfächer sind in Ziff. III der Anlage 1 der

Studienordnung aufgeführt. Sie werden durch Fachprüfungen

abgeschlossen.

(4) Das Wahlpflichtfach wird aus den drei Wahlbereichen im 

Hauptstudium (Vertiefungsbereich) gewählt (s.Ziff. III der Anlage

1 der Studienordnung) und durch einen Leistungsnachweis

abgeschlossen.

(5) Darüber hinaus wird empfohlen, im Rahmen von 12
Semesterwochenstunden Wahlfächer und Zusatzfächer zu studieren.
Wahlfächer sind Fächer, die über das notwendige Lehrangebot hinaus
studiert und aus dem Lehrangebot des Studienganges Pflegepädagogik,
undaus dem Lehrangebot der Fachhochschule ausgewählt werden.
Sie dienen der fachlichen und außerfachlichen Abrundung und
Ergänzung der Studieninhalte nach der indMduellen Neigung der
Studierenden.
Zusatzfächer (§ 31 DPO) sind Wahlfächer, in denen sich die
Studierenden einer Prüfung unterziehen. Das Ergebnis dieser
Fachprüfung wird auf Antrag in das Zeugnis aufgenommen, jedoch
bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht berücksichtigt. Als Prüfung
in Zusatzfächern gilt auch, wenn die Studierenden mehr als die
vorgeschriebenen Wahlprüfungsfächer auswählen und durch eine
Fachprüfung abschließen. In diesem Fall gilt die zuerst abgelegte
Fachprüfung als die vorgeschriebene Prüfung, es sei denn, daß die
Studierenden vor der ersten Prüfung etwas anderes bestimmt haben.

§9
Formen der Lehrveranstaltungen

Vorlesung (V): Zusammenhängende Darstellung eines Lehrstoffes, 
Vennittlung von Fakten und Methoden. 

Seminar (S): Erarbeiten von Fakten, Erkenntnissen, komplexen 
Problemstellungen im Wechsel von Vortrag und Diskussion. Die 
lehrenden leiten die Veranstaltung und führen die Diskussion. Die 
Studierenden erarbeiten Beiträge und diskutieren die Beiträge. 
Seminaristischer 

Unterlicht(SU): Erarbeiten von Lehrinhalten im Zusammenhang 
ihres Geltungsbereichs und Anwendungbereichs durch enge 
Verbindung des Vortrags mit dessen exemplartscherVertlefung. Findet 
weitgehend im Klassenverbund statt. lehrende vennitteln und 
entwickeln den Lehrstoff unter Berücksichtigung der Ihnen veranlaßter 
Beteiligung der Srudierenden. Die Srudierenden beteiligen sich nach 
Maßgabe der Initiativen der lehrenden. 

Übung (Ü): Systematisches Durcharbeiten von Lehrstoffen und 
zusammenhängen, Anwendung auf Fälle aus der Praxis. Die 
lehrenden leiten die Veranstaltungen, geben eine Einführung, stellen 
Aufgaben, geben Lösungshilfen. Die Studierenden arbeiten einzeln 
oder in Gruppen mit, lösen Aufgaben teilweise selbständig, aber In 
enger Rückkopplung mit den Lehrenden. 
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Praktikum (P):Erwerben und Vertiefen von Kenntnissen durch 
Bearbeitung praktischer, experimenteller Aufgaben. Die lehrenden 
leiten die Swdierenden an und überwachen die Veranstaltung. Die 
Studierenden führen praktische Arbeiten und Versuche durch. 

§ 10
Studienplan

( 1 ) Der Studienplan (Anlage 1 ) legt den Zeitumfang der einzelnen 
Lehrveranstaltungen in Semesterwochenstunden sowie deren Art und 
empfohlene Zeitlage im Studiengang fest. 

(2) Der Swdienplan ist nach Srudiensemestem gegliedert. Die
Lehrveranstaltungen des 1. bis 3. Semesters werden gewöhnlich im
Jahresrythrnus angeboten, daher wird die Einhaltung dieses Teils des
Studienverlaufsplans dringend nahegelegt. Abweichungen vom
empfohlenen Verlauf führen zu Verzögerungen und zur Verlängerung
des Studiums, da der Fachbereich wegen der personellen und
sachlichen Ausstattung Sonderregelungen nur in Ausnahmefällen
treffen kann.

111. Prax i s semester

§ 11
Ziel lllld Durchfiihnmg des Praxissemesters

( 1 ) Das Praxissemester dient dem Ziel, Srudierende auf der Grundlage 
bereits erworbener Kenntnisse in das Arbeitsfeld einer Pflegepädagogin 
oder eines Pflegepädagogen einzuführen und zu einer zunehmend 
selbständigen Durchführung von Unterricht zu befähigen. 

(2) Es wird an einer Ausbildungseinlichtung der Pflege absolviert.
Notwendige Bestandteile des Praxissemesters sind neben einer
Einführung in vorhandene Unterrichtsmittel und in Verwaltungsfragen
der Schule Hospitationen und Ausbildungsunterlicht. Weitere
Ausbildungsformen sind z.B. die Übernahme der Betreuung einzelner
Arbeitsgruppen oder die Teilnahme an Konferenz und an
Besprechungen zur Koordination von schulischer und praktischer
Ausbildung.

(3) Der Ausbildungsunterlicht soll, beginnend mit Teilen einer
Unterrichtsstunde und einzelnen Stunden, zunehmend längere
Einheiten bis hin zu Unterrichtsreihen umfassen und auch die
Mitwirkung bei Klassenarbeiten und Prüfungen einschließen.

§ 12
Zulammg Z1Dl1 Praxissemester

Auf Antrag wird zum Praxissemester zugelassen, wer vier Semester 
studiert und die Diplomvorprüfung bestanden hat. Über die Zulassung 
entscheidet das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses. 

§ 13
Zeitpunkt lUld Dauer des Praxissemesters

Das Praxissemester wird im fünften Studiensemester absolviert. Es 
dauert 20 Wochen. 

§ 14
Praxisstelle

( 1 ) Als Praxisstellen kommen alle anerkannten 
Ausbildungseinnehrungen für Pflegeberufe in Betracht Den 
Srudierenden ist jeweils eine hauptamtliche Lehrkraft dieser Einlichtung 
als Ausbildungslehrertn/ Ausbildungslehrer zuzuweisen. Diese Lehrkraft 
erstellt vor oder zu Beginn des Praxissemesters gemeinsam mit 
der/dem Studierenden und der betreuenden Lehrkraft der Hochschule 
einen Ausbildungsplan, aus dem die Aufgabenstellung, deren zeitliche 





Abgrenzung ennöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist 
und die Anforderungen nach Abs. 1 erfüllt. 

§ 23
Organisation, Priifimgsausschuß 

( 1 ) Für die Organisation der Prüfungen ist die Dekanin oder der 
Dekan verantwortlich (siehe§ 23 Abs. 1 FHG). 

(2) Der gemäß § 6 DPO geblldete Prüfungsausschuß überwacht die
Einhaltung der Bestimmungen der DPO und dieser Studienordnung. Er
entscheidet über die Zulassung zu Prüfungen und in allen
Zweifelsfällen, die im Zusammenhang mit Prüfungen auftreten.

(3) Der Prüfungsausschuß legt die Tennine, Fonn und Dauer der
Prüfungen im Benehmen mit den Prüfenden innerhalb der 1.
Semesterhälfte für jeden Prüfungstennin verbindlich und einheitlich
fest.

(4) Für die Zulassung zur Fachprüfung und Diplomarbeit ist jeweils
ein fristgerechter Antrag an den Prüfungsausschuß zu richten. Die
Anmeldefrist setzt der Prüfungsausschuß fest. Die Meldung zur
Diplomarbeit (Antrag auf Zulassung) soll In der Regel vor Ende des 
siebenten Semesters erfolgen.

(5) Bei dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschusses kann der
Antrag auf Zulassung zur Fachprüfung spätestens bis eine Woche vor
dem angesetzten Prüfungstennin und der Antrag auf Zulassung zur
Diplomarbeit spätestens bis zur Bekanntgabe der Entscheidung über
den Antrag schriftlich ohne Begründung und ohne Anrechnung auf
die Zahl der möglichen Wiederholungen zurückgezogen werden.

( 6) Die Zulassungworaussetzungen sowie Elnzelheiten der 
Prüfungwerfahren regelt die DPO.

(7) Die Fachprüfungen sollen in der Regel zu dem Zeitpunkt
stattfinden, in dem das betreffende Fach im Studium abgeschlossen
wird. Das Thema der Diplomarbeit wird in der Regel zum Ende des
siebenten Semesters ausgegeben.

§ 24
Anrechmmg von Priifimgsleistungen 

( 1) Auf das Studium und die Prüfungen werden Studien- und
Prüfungsleistungen, die In demselben Studiengang an anderen
Fachhochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes erbracht
wurden, sowie gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen, die in
anderen Studiengängen oder an anderen Hochschulen im
Geltungsbereich des Grundgesetzes erbracht wurden, von Amts wegen
angerechnet. Gleichwertige Studien- und Prüfungsleitungen, die an
Hochschulen außerhalb des Geltungsbereiches des Grundgesetzes
erbracht wurden, werden auf Antrag angerechnet. Es gelten die
Bestimmungen des§ 8 DPO.

(2) In allen Fällen entscheidet das vorsitzende Mitglied des
Prüfungsausschusses.

V. Sehfußbestimmungen

§ 25

Inkrafttreten

Die Studienordnung tritt mit Wirkung vom 1.9.1996 in Kraft. Sie 
wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der Fachhochschule 
Bielefeld veröffentlicht. 
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Fachhochschule 
Bielefeld vom 7.11.1996 

Bielefeld, den 

Der Rektor 









Pflegetheorien und -modelle 
• Wissenschafts- und erkenntnistheoretischer Hintergrund
• Beschreibung und Analyse vorhandener Pflegetheorien und Pflegemodelle
• Implikationen der Theorien und Modelle für Pflegepraxis und Pflegepädagogik
Pflegeforschung
• Gegenstand und Methoden der Pflegeforschung
• Überblick über Geschichte und Stand der Pflegeforschung
Pflege als Handlungsfeld und als Beruf
• Kontexte und Tätigkeitsspielräume in den Pflegeberufen

• Verberuflichung und Professionalisierung in den Pflegeberufen
• Ziele und Formen interberuflicher Kooperation

• Laienpflege und Selbsthilfegruppen

• Belastungen und Beruf

4. Pflegepraxis

Arbeitsfelder der Pflege: Individuum und Organisation 
• Organisationen: Ziele und Strukturen
• Rollen und deren Beeinflussung durch Organisation

• Organisationen: Emotionale Wirkungen und Bewältigungsmuster

Arbeitsfelder der Pflege: Pflegeplanung und Pflegemethoden
• Der diagnostische Prozeß in der Pflege

• Ziele pflegerischer Arbeit vor dem Kontext stationärer, teilstationärer und ambulanter Arbeitsfelder

• Planung und Evaluation präventiver, therapeutischer und rehabilitativer, Maßnahmen in der Pflege
• Individuelle Pflege und Pflegestandards

• Ausgewählte Forschungsergebnisse zur Wirksamkeit pflegerischer Maßnahmen

II. Erziehungswissenschaft:

9. Grundlagen der Erziehungswissenschaft

Allgemeine theoretische Grundlagen 

• Gegenstand, Teilbereiche, Grundbegriffe
• Geschichte der Pädagogik unter besonderer Berücksichtigung der Berufspädagogik
• Erziehungswissenschaftliche/berufspädagogische Theorien
• Methoden: hermeneutische und empirische Methoden

Entwicklung und Sozialisation 
• Theorieansätze: psychologische und soziologische Ansätze
• Entwicklung im Jugend- und Erwachsenenalter
• Berufliche Sozialisation

Erziehung und Lernen 
• Anthropologische Grundlagen
• Erziehungsbegriff, Konzepte von Erziehung
• Ziele, Normen und Werte
• Lerntheorien und Lernprozesse
• Behalten und Vergessen
• Fördernde und hemmende Bedingungen des Lernens im Jugend- und Erwachsenenalter 

10. Didaktik, Methodik und Organisation 1

Modelle allgemeiner Didaktik 
• Bildungstheoretische Konzepte
• Lehr- und lerntheoretische Konzepte
• Informations- und systemtheoretische Konzepte
• Interaktions- und handlungstheoretische Konzepte

Modelle der Curriculumentwicklung 
• Modelle auf der Basis allgemeiner didaktischer Konzepte
• Spezielle Modelle der Curriculumentwicklung

Planung von Unterricht 
auf der Basis unterschiedlicher didaktischer und curricularer Modelle 
Stoffverteilungspläne 

• Unterrichtsreihen
• Unterrichtseinheiten
• für die theoretische und praktische Ausbildung

-52-












